
Wahl der zwei Leistungskurse 
für die Qualifikationsphase 

 
Name: .............................................   Datum: ............................... 
 
Nach §6 (2) GOSTV vom 25. November 2008 sind für die Qualifikationsphase zwei 
Leistungskursfächer aus den Grundkursfächern zu wählen. Die Leistungskursfächer, die 
jeweils mit fünf Wochenstunden unterrichtet werden, müssen nach §22 Abiturprüfungsfächer 
(Klausurfächer) sein. 
Das erste und zweite Leistungskursfach ist gleichzeitig das erste und zweite 
Abiturprüfungsfach. Das dritte und vierte Abiturprüfungsfach (Grundkurs) wird von der 
Schülerin/ dem Schüler erst zum Ende des zweiten Halbjahres der Qualifikationsphase 
festgelegt, wobei im dritten Abiturprüfungsfach ebenfalls eine schriftliche Prüfung und im 
vierten Abiturprüfungsfach eine mündliche Prüfung erfolgt. 

 
Wichtig für die Wahl! 
Das erste Leistungskursfach darf nach §8 (4) GOSTV nur Deutsch oder eine 
mindestens seit der Klassenstufe 9 durchgehend belegte Fremdsprache oder 
Mathematik sein. 
Eine in der 10.Klasse  neu begonnene Fremdsprache oder Darstellendes Spiel 
oder Sport kann laut §8 (6) GOSTV nicht Leistungskursfach sein. 
Die Leistungskurse können nur aus den Kursen ausgewählt werden, die seit 
dem 1. Halbjahr der Einführungsphase (seit Beginn der 10. Klasse) besucht 
werden! 
 
 
  
 
 
 
 
Die Wahl der beiden Leistungskurse ist verbindlich! 
 
Mir ist bekannt, dass ein Wechsel von Leistungskursen nur in besonderen Fällen 
sowie in Absprache und mit Einwilligung des Oberstufenkoordinators erfolgen kann. 
 
 
 
 
Ort: ........................................ , den ......................................... 
 
 
 
Unterschrift:     .................................... 
 ................................. 
     Erziehungsberechtigte   Schüler/in 

 
 

Abgabe bis zum _____________im Sekretariat 
 

Meine zwei Leistungskursfächer sind für die gesamte Qualifikationsphase: 
 
 
1. LK-Fach: .....................................   2. LK-Fach: .........................................  


